
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadtwerke Unna GmbH  

für den Eigenverbrauch von Strom im Haushalt 

AGB Haushaltskunde 

1. Angebot und Annahme / Bisherige Vertragsverhältnisse 

 Das Angebot des Lieferanten im Internet, in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist frei-
bleibend und unverbindlich. Maßgeblich ist das jeweils geltende Preisblatt. Der Vertrag 
kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen 
Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belie-
ferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Liefervertrages, etc.) erfolgt sind. 
Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 Abs. 2, 
356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht 

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an seine 
vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die 
(ggf. jeweilige) Messstelle bezogenen Netzanschlusses. Messstelle ist der Ort, an dem der 
Energiefluss messtechnisch erfasst wird.  

2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der 
Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netz-
anschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden gegen den Netzbetreiber vgl. Ziff. 9. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungs-
pflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative un-
terbrochen hat. Das Gleiche gilt, wenn der Lieferant an der Lieferung und/oder dem Bezug 
von Strom aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren Beseitigung dem Liefe-
ranten nicht möglich ist oder wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Schlussrechnung / Anteilige Preisbe-

rechnung 

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen des zuständigen Messstel-
lenbetreibers ermittelt. Die Ablesung wird vom Messstellenbetreiber, Netzbetreiber, Lieferan-
ten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Netzbetreibers kostenlos vom Kunden 
durchgeführt. Der Lieferant wird den Kunden rechtzeitig zu einer Selbstablesung auffordern. 
Der Kunde kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.  
Können die Messeinrichtungen nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, so kön-
nen der Lieferant und/oder der Netzbetreiber den Verbrauch insbesondere auf der Grundlage 
der letzten Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei die tatsächlichen Verhält-
nisse angemessen berücksichtigt werden; dieses gilt auch dann, wenn der Kunde eine recht-
zeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder verspätet vornimmt. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauf-
tragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den Zutritt zu sei-
nem Grundstück und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. Die Be-
nachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am oder im jeweili-
gen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; 
mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen zugänglich sind.  

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden einmonatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant 
berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs und/oder der Ab-
rechnung der vorangegangenen 12 Monate nach billigem Ermessen. Liegt die letzte Jahres-
abrechnung nicht vor, ist der Lieferant auch zu einer entsprechenden Schätzung unter Be-
rücksichtigung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer Kunden berechtigt. Macht 
der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch erheblich von der Schätzung abweicht, ist dies an-
gemessen zu berücksichtigen.  

3.4. Zum Ende jedes (vom Lieferanten festgelegten) Abrechnungsjahres und zum Ende des Lie-
ferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Schlussrechnung erstellt, in welcher der tatsächli-
che Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. 
Ergibt sich eine Abweichung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächlichen 
Belieferung, so wird der zuviel oder zuwenig berechnete Betrag erstattet bzw. nachentrichtet 
oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat - abweichend von Satz 1 
- das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Abrechnung 
zu wählen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. 
Bei einer monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Ziffer 3.3. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtung 
an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 
Abs. 4 des Eichgesetzes bzw. ab 01.01.2015 im Sinne von § 40 Abs. 3 des Mess- und Eich-
gesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden nur dann zur Last, 
sofern die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine Nach-
prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehlergrenzen oder werden 
Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der zu viel oder zu wenig 
berechnete Betrag erstattet oder nachentrichtet. Ansprüche sind auf den der Feststellung des 
Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf 
den Zeitraum seit Vertragsbeginn, längstens auf drei Jahre, beschränkt. 

3.6. Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungsjahres, so erfolgt die Auftei-
lung des Strombezugs und des Grundpreises jeweils tagesanteilig, der Arbeitspreise men-
genanteilig, wobei die Mengen rechnerisch abgegrenzt werden können. Die nach der Preis-
änderung anfallenden Abschlagszahlungen werden prozentual angepasst. 

4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung 

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind spätestens 10 Werktage nach Zugang der Rechnung, Ab-
schläge zu dem vom Lieferanten festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege des 
Lastschriftverfahrens oder mittels Dauerauftrag bzw. Überweisung zu zahlen. Bei Wahl des 
Lastschriftverfahrens teilt der Lieferant dem Kunden den Tag der Abbuchung spätestens 7 
Tage vor Fälligkeit der Forderung mit (SEPA-Vorabankündigung).  

4.2. Soweit Zahlungen im Wege des Lastschriftverfahrens von einem Dritten - also nicht vom 
Kunden selbst - geleistet werden, erfolgt die SEPA-Vorabankündigung gegenüber dem Kun-
den, nicht gegenüber dem Dritten. Es obliegt dem Kunden, seinerseits den für ihn zahlenden 
Dritten unverzüglich über die bevorstehenden Abbuchungen zu informieren (4.1 gilt entspre-
chend). 

4.3. Bei Zahlungsverzug kann der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Be-
trag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten konkret oder 
pauschal berechnen. Bei einer pauschalen Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestat-
tet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als in Höhe der Pauschale. 

4.4. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverwei-
gerung nur, sofern die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder so-
fern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt 
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der 
Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die Nachprüfung 
nicht die ordnungsgemäße Funktion der Messeinrichtung festgestellt ist. Die Rechte des Kun-
den nach § 315 BGB bleiben unberührt. 

4.5. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dieses gilt nicht für die Ansprüche des Kunden 

gegen den Lieferanten auf vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangel-
hafter Erfüllung der Lieferpflicht. 

5. Vorauszahlung  

5.1. Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemesse-
ner Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls 
Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt 
mindestens die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. 
Sie wird für den Vorauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch ver-
gleichbarer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde 
glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dieses angemessen zu be-
rücksichtigen. Die Vorauszahlung wird mit den jeweils nächsten vom Kunden nach 
diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen verrechnet. Erfolgt eine solche Verrechnung 
und liegen die Voraussetzungen für eine Vorauszahlung weiterhin vor, ist der Kunde 
verpflichtet, den verrechneten Betrag unverzüglich nach der Verrechnung als neue 
Vorauszahlung nachzuentrichten. 

5.2. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bar-
geld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassesysteme einrichten. 

5.3. Sofern der Kunde entgegen Ziff. 5.1 keine Vorauszahlung leistet, gelten Ziff. 8.2, 8.3. 

6. Preise und Preisanpassung / Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich aufer-

legte Belastungen 

6.1. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis sowie dem verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis gemäß dem Preisblatt zusammen. Er beinhaltet: die Kosten für Energie-
beschaffung und Vertrieb, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung – soweit 
diese Kosten in Rechnung gestellt werden -, sowie für die Abrechnung, die aus dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) i. V. m. der Verordnung zur Weiterentwicklung 
des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) folgenden Belastungen, 
das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich Blind-
strom), die vom Netzbetreiber erhobenen Aufschläge nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV, die Offshore-
Haftungsumlage nach § 17 f Abs. 5 EnWG, die abLa-Umlage nach § 18 Abs. 1 der 
Verordnung zu abschaltbaren Lasten (AbLaV) sowie die Konzessionsabgaben. 

6.2. Die Preise nach Ziff. 6.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 
ct/kWh) sowie – auf diese Nettopreise und die Stromsteuer - Umsatzsteuer (derzeit 
19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich 
die Bruttopreise entsprechend. 

6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich der Preis nach Ziff. 
6.1 um die hieraus entstehenden Mehrkosten. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belie-
ferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer 
hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder o. ä.) 
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die nach diesem 
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Dies gilt nicht, wenn und soweit die Mehrkosten 
nach Höhe und Zeitpunkt ihres Entstehens bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar 
waren oder die jeweils gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Die Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschränkt, die nach dem Sinn und 
Zweck der gesetzlichen Regelung (z. B. nach Kopf oder Verbrauch) dem einzelnen 
Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit der neuen Steuer oder Abgabe 
korrespondierende Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer anderen Steuer - 
sind anzurechnen. Der Kunde wird über die Anpassung der Entgelte spätestens mit 
der Rechnungsstellung informiert. 

6.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziff. 6.1 bis 6.3 
zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.5. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.1 – mit Ausnahme der gesondert 
an den Kunden weitergegebenen Strom- und Umsatzsteuer nach Ziffer 6.2 sowie et-
waiger zukünftiger Steuern, Abgaben und sonstiger hoheitlich auferlegter Belastungen 
nach Ziffer 6.3 – durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermessen ge-
mäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen oder Ermäßigungen). Anlass für eine sol-
che Preisanpassung ist ausschließlich eine Änderung der in Ziffer 6.1 genannten Kos-
ten. Der Lieferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang 
einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kosten nach Ziffer 6.1 seit 
der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.5 bzw. – sofern noch 
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.5 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum 
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschränkt. 
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenläufig 
zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Er-
messen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese 
sind so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren 
Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkun-
gen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. 
Der Kunde hat gemäß § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Er-
messens des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen der Preise 
nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur 
wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen 

vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist der Kunde mit der mitge-

teilten Preisanpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Liefe-

ranten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 
6.6. Die aktuelle Höhe der Umlagen und Aufschläge gem. Ziff. 6.1 wird auf den Internet-

seiten der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht (derzeit: www.netztransparenz.de) 
und in Cent pro an den Letztverbraucher gelieferter Kilowattstunde angegeben. 

6.7. Ungeachtet vorstehender Bestimmungen kann der Kunde Informationen über die ak-
tuellen Entgelte unter der Tel.-Nr. 02303 2001-0 oder im Internet unter www.sw-
unna.de erhalten. 

7. Änderungen des Vertrages oder dieser Bedingungen 

7.1. Die Regelungen dieses Vertrages beruhen auf den derzeitigen gesetzlichen und sons-
tigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, wie z. B. dem 
EnWG, der StromGVV, der StromNZV, der MessZV, der höchstrichterlichen Recht-
sprechung sowie Entscheidungen der Bundesnetzagentur. Das vertragliche Äquiva-
lenzinteresse kann nach Vertragsschluss durch unvorhersehbare Änderungen (z. B. 
durch Gesetzesänderungen, sofern deren konkreter Inhalt nicht bereits - etwa in der 
Phase zwischen dem Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem 
Inkrafttreten - absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst hat und auf die dieser 
keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört werden. Ebenso kann nach 
Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder in diesen Bedingungen entstandene Lücke 
nicht unerhebliche Schwierigkeiten bei der Durchführung des Vertrages entstehen 
lassen (etwa wenn die Rechtssprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur 
durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen Fällen ist der 
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Lieferant verpflichtet, den Vertrag oder diese Bedingungen - mit Ausnahme der Preise - inso-
weit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquivalenzinteres-
ses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. man-
gels gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). 

7.2. Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Mo-
natsersten möglich. Der Lieferant wird dem Kunden die Anpassung nach vorstehendem Ab-

satz mindestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden schriftlich mitteilen. Ist 

der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht einverstanden, hat er das Recht, den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Auf diese Folgen wird der 

Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

8.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung unter-
brechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Strom unter Um-
gehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Stromdieb-
stahl“).  

8.2. Gleiches gilt bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem säumigen Betrag von mindestens 
€ 100,00 (inklusive Mahn- und Inkassokosten unter Berücksichtigung etwaiger Anzahlungen 
und Vorauszahlungen nach Ziff. 5.1), wenn dem Kunden spätestens vier Wochen zuvor die 
Unterbrechung angedroht und drei Werktage vorher die Unterbrechung erneut angekündigt 
wurde. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht titulierte Forderungen außer 
Betracht, die der Kunde schlüssig beanstandet hat oder die wegen einer Vereinbarung mit 
dem Lieferanten noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräfti-
gen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Fol-
gen der Unterbrechung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass dieser seinen Verpflichtungen voll-
umfänglich nachkommt. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonderheiten, die ei-
ner Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverzüglich hinweisen. 

8.3. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund, ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die 

Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere im Falle eines 

Stromdiebstahls nach Ziff. 8.1 oder eines wiederholten Zahlungsverzuges nach Ziff. 8.2 vor, 
wenn im Fall des wiederholten Zahlungsverzugs dem Kunden die Kündigung zwei Wochen 
vorher angedroht wurde; die Kündigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kün-
digung außer Verhältnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen, oder wenn der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfänglich 
nachkommt.  

8.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden 
zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal ge-
mäß Ziffer 16. in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach 
dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden 
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich ge-
ringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüglich wieder hergestellt, wenn 
die Gründe für die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Verkür-
zung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugsermächtigung unbenommen, die 
Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu zah-
len. 

9. Haftung 

9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektri-
zitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließ-
lich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen (§ 18 
Niederspannungsanschlussverordnung).  

9.2. Der Lieferant wird unverzüglich über die mit Schadensverursachung zusammenhängenden 
Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise 
aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Ver-
richtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden 
nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Ver-
letzung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). 

9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei 
bei Abschluss des jeweiligen Vertrages als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausge-
sehen hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die er kannte oder kennen musste, hät-
te voraussehen müssen. Gleiches gilt bei grob fahrlässigem Verhalten einfacher Erfüllungs-
gehilfen (nicht leitende Angestellte) außerhalb des Bereichs der wesentlichen Vertragspflich-
ten sowie der Lebens-, Körper- oder Gesundheitsschäden. 

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  

10. Umzug / Übertragung des Vertrages 

10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb einer Frist von einem Monat, unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzu-
zeigen. 

10.2. Der Lieferant wird – sofern kein Fall nach Ziff. 10.3 vorliegt – den Kunden an der neuen Ent-
nahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt 
des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat.  

10.3. Ein Umzug beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsda-
tums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines an-
deren Netzbetreibers zieht, in welchem der Lieferant nicht liefert. Der Lieferant unterbreitet 
dem Kunden für die neue Abnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung durch den Kunden nach Ziff. 10.1 aus Gründen, die der Kunde zu 
vertreten hat und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, 
ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an der bisherigen Entnahmestelle, für die der 
Lieferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die der Lieferant von 
keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berechtigt ist, nach den Preisen dieses 
Vertrages zu vergüten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisheri-
gen Entnahmestelle bleibt unberührt. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf 
einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine 

Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig mitzuteilen. Ist der Kunde mit der Übertragung 

nicht einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungs-

frist zu kündigen. Auf diese Folgen wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung geson-

dert hingewiesen.  

11. Vertragsstrafe 

11.1. Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung einer 
Messeinrichtung oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, ei-
ne Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens 
aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten 

Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Ver-
tragspreis zu berechnen. 

11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder 
grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben 
zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde 
bei Erfüllung seiner Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich 
zu zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten ver-
langt werden. 

11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziff. 11.1 
und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, 
erhoben werden. 

12. Datenschutz / Datenübermittlung an Auskunfteien / Widerspruchsrecht  

12.1 Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist: Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-
Straße 2, 59423 Unna, Telefon: 02303 2001-0, Telefax: 02303 2001-22, E-Mail: 
office@sw-unna.de, Internet: www.sw-unna.de. 

12.2 Der/Die Datenschutzbeauftragte des Lieferanten steht dem Kunden für Fragen zur 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter Stadtwerke Unna GmbH, Hein-
rich-Hertz-Straße 2, 59423 Unna, Telefon: 02303 2001-0, Telefax: 02303 2001-22, E-
Mail: dsb@sw-unna.de, Internet: www.sw-unna.de zur Verfügung. 

12.3 Der Lieferant verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden (insbesondere die 
Angaben des Kunden im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss) zur Begründung, 
Durchführung und Beendigung des Energieliefervertrages sowie zum Zwecke der Di-
rektwerbung und der Marktforschung nach Maßgabe der einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen (z. B. des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), insbeson-
dere § 31 BDSG), des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) sowie auf Grundlage der 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f). Zum 
Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines 
Energieliefervertrages verarbeitet der Lieferant Wahrscheinlichkeitswerte für das zu-
künftige Zahlungsverhalten des Kunden (sog. Bonitäts-Scoring); in die Berechnung 
der Wahrscheinlichkeitswerte fließen unter anderem die Anschriftendaten des Kunden 
ein. Der Lieferant behält sich zudem vor, personenbezogene Daten über Forderungen 
gegen den Kunden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 31 BDSG, Art. 6 lit. b) 
oder f) DSGVO an Auskunfteien zu übermitteln. 

12.4 Eine Offenlegung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen 
der in Ziffer 12.3 genannten Zwecke – ausschließlich innerhalb der gesetzlichen Vor-
gaben an Dritte (Auftragsdatenverarbeiter, Dienstleister, Behörden oder Vertrags-
partner). Eine darüberhinausgehende Verarbeitung dieser Daten erfolgt nur, soweit 
eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Kunde eingewilligt hat. 

12.5 Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zur Begründung, Durchführung 
und Beendigung eines Energieliefervertrages und zur Wahrung der gesetzlichen Ar-
chivierungs- und Aufbewahrungspflichten (z. B. § 257 HGB, § 147 AO) solange ge-
speichert, wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der 
Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des 
Kunden solange gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse des Liefe-
ranten an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende 
hinaus. 

12.6 Der Kunde hat gegenüber dem Lieferanten Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit nach Maßgabe 
der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach Art. 15 bis 20 
DSGVO. 

12.7 Der Kunde kann jederzeit der Verarbeitung seiner Daten für Zwecke der Direktwer-
bung und/oder der Marktforschung gegenüber dem Lieferanten widersprechen; telefo-
nische Werbung durch den Lieferanten erfolgt zudem nur mit vorheriger ausdrückli-
cher Einwilligung des Kunden. 

12.8 Der Kunde hat das Recht, sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, 
wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezoge-
nen Daten gegen datenschutzrechtliche Bestimmungen verstößt. 

13. Information über Energieeffizienz und Energiedienstleistungen 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei 
der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, 
Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt 
sind. Weiterführende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbie-
tern selbst erhält der Kunde unter www.bfee-online.de. Der Kunde kann sich zudem 
bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz umfassend unter 
www.energieeffizienz-online.info informieren. 

14. Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel 

14.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netz-
betreiber erhältlich. 

14.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der 
Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des 
vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die 
er nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Ver-
brauch anzugeben. 

15. Informationen zum Streitbeilegungsverfahren und zur Schlichtungsstelle 

15.1. Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber und Messdienstleister (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsschluss oder zur Qualität von Leistungen 
des Unternehmens (Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versor-
gungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im 
Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen zu beantworten. Fragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit der 
Energielieferung können an den Verbraucherservice des Lieferanten per Post (Stadt-
werke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna), telefonisch (02303 2001-0), 
per Fax (02303 2001-22) oder per E-Mail (office@sw-unna.de) gerichtet werden. 

15.2. Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111 b EnWG anzurufen. Ein 
solcher Antrag ist erst zulässig, wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde 
nicht spätestens vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen abgeholfen hat. Das 
Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach dem 
EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB.  

15.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., 
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon Mo. - Fr. 10:00 - 16:00 Uhr: 030 27 57 240 
- 0, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-
energie.de. 

15.4. Der Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas 
stellt dem Kunden allgemeine Informationen über das geltende Recht, seine  Rechte 
als Haushaltskunde und über das Streitbeilegungsverfahren zur Verfügung und ist un-
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AGB Haushaltskunde Strom 

ter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommu-
nikation, Post und Eisenbahnen – Verbraucherservice-, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon 
Mo – Fr. 09:00 – 15:00 Uhr: 030 22480-500 oder 01805 101000, Telefax: 030 22480-323, E-
Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

16. Kostenpauschalen 

 Mahnkosten pro Mahnschreiben      4,50 €* 
 Nachinkasso/Direktinkasso     15,00 €* 
 Bearbeitung einer Rücklastschrift (zuzüglich zu  

der vom Kreditinstitut berechneten Gebühr)      3,00 €* 
Unterbrechung der Anschlussnutzung    42,00 €* 
(Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt) 
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung  
(nur während der üblichen Geschäftszeit des Netzbetreibers) 50,00 € 
 
(In den Preisen ist die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zum Zeit-
punkt der Leistungserbringung enthalten; die mit * versehenen Preise unterliegen nicht der 
Umsatzsteuer.) 

17. Schlussbestimmungen 

17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.  

 

Stand: Mai 2018 

Stadtwerke Unna GmbH, Heinrich-Hertz-Str. 2, 59423 Unna, Sitz der Gesellschaft: Unna, 

eingetragen beim Amtsgericht Hamm unter HRB 3348. 


